
Beilage zu Miet- und Benützungsvertrag für das Areal des Reitvereins Sumiswald 
(Einzureichen spätestens 1 Monat vor dem Anlass) 
 
Der Mieter und Nutzer des Areals vom Reitverein Sumiswald nimmt aus dem Inhalt der Vereinbarung zwischen 
dem Reitverein Sumiswald und der Einwohnergemeinde Sumiswald die nachstehenden Bedingungen und 
Auflagen zur Kenntnis und akzeptiert diese mit untenstehender Unterschrift. 
 
Das Werkhofareals der Gemeinde Sumiswald kann unter nachstehenden Bedingungen als Parkplatz und für die 
Durchfahrt genutzt werden: 
 
1. Die Zufahrt ist signalisiert und erfolgt ausschliesslich über das beschilderte Einbahnregime mit der 

rückseitigen Zufahrt und der Wegfahrt direkt über das Werkhofareal. 
2. Mit der gegenseitigen Unterzeichnung dieses Beiblattes wird die erforderliche Parkbewilligung für das 

gesamte Areal der Parzelle Nr. 865 während des Anlasses kostenlos erteilt. 
3. Die Räumlichkeiten des Werk- und Entsorgungshofes bleiben geschlossen und sind nicht Bestandteil der 

Bewilligung. 
4. Die Öffnungszeiten des Entsorgungshofes (momentan Mittwochnachmittag und Samstagmorgen) sind zu 

respektieren und haben stets Vorrang, d.h. die Zu- und Wegfahrt zum Entsorgungshofes ist 
uneingeschränkt zu gewähren und freizuhalten. 

5. Zum Werkhofareal sowie zu den Gebäulichkeiten und zur Umgebung ist Sorge zu tragen. Nach Anlässen 
ist das ganze Areal besenrein zu putzen. Aufwendungen seitens der Gemeinde werden andernfalls in 
Rechnung gestellt. 

6. Allfällige Schäden sind zu melden und werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Wenn der 
Verursacher nicht eruiert werden kann, wird der Bewilligungsnehmer bzw. der Veranstalter haftbar. 

7. Allfällig benötige Infrastruktur wie Signalisations- und Leihmaterial etc. werden nach den Tarifen im 
Gebührenreglement dem Bewilligungsnehmer in Rechnung gestellt. 

 
 
Anlass und Datum:  ____________________________________________________________ 

Datum:    ____________________________________________________________ 

Zeit:    ____________________________________________________________ 

 

Adresse der verantwortlichen ____________________________________________________________ 

Kontaktperson Anlass (inkl. Natel): _____________________________________________________ 

 

Adresse Kontaktperson des ____________________________________________________________ 

Vermieters (Reitverein), (inkl. Natel): _____________________________________________________ 

 

Adresse Kontaktperson ___________________________________________________________________ 

der Einwohnergemeinde (inkl. Natel): _____________________________________________________ 

 
Dieses Beiblatt ist zwingend dem Miet- und Benützungsvertrag für das Areal des Reitvereins und des Werk- und 
Entsorgungshofes der Gemeinde Sumiswald vollständig unterschrieben beizulegen. 
 
Datum und Unterschrift Veranstalter: _______________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift Vermieter: _______________________________________________ 
 
Bestätigung der Einwohnergemeinde: _______________________________________________ 


